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Classepolitique
Alec von Graffenried, Patriot,
hat ein Buches namens «Mein
Bern» geschrieben. Der Berner
Stadtpräsident listet darin 77
Erlebnistipps. Wir fragen uns,
wie er ausgerechnet auf die Zahl
77 kam. Ist es eine Reminiszenz
an die Bibel? Gott schuf die Welt
bekanntlich in sieben Tagen –
und braucht seither mindestens
elfmal länger, um die aus bröck-
ligem Sandstein gebaute Berner
Altstadt vor dem Zerfall zu
bewahren. Doch dies sei hier nur
am Rande bemerkt. Fast schon
als Landesverrat geht durch,
dass von Graffenried das wich-
tigste Wahrzeichen Berns bei-
nahe vergessen hätte, wie er in
der «Schweiz amWochenende»
gestand. Erst kurz vor Redak-
tionsschluss habe er realisiert,
dass das Bundeshaus fehle. Wir
haben gewisses Verständnis für
das Versäumnis des Stadtpräsi-
denten. Stimmt die SVP nicht
morgens den Schweizerpsalm
an, ist ein Besuch im Bundeshaus
nicht gerade das, was man unter
erlebnisreich versteht. Es sei
denn, man schaue Nationalräten
gerne dabei zu, wie sie in den
Bildschirm starren.

Toni Brunner, die Sonne der
SVP, wird 2019 zum amtsältes-

Alec von
Graffenried

Toni
Brunner

ten Nationalrat aufsteigen – und
das als 45-Jähriger! Nach den
angekündigten Rücktritten von
alten Kempen wie Luzi Stamm
und Ulrich Giezendanner wird
kein anderes Mitglied der gros-
sen Kammer mehr Dienstjahre
auf dem Buckel haben als Brun-
ner, der 1995 als 21-Jähriger in
den Nationalrat gewählt wurde.
Einen solch jungen Alterspräsi-
denten wie die Toggenburger
Frohnatur hatte die Schweiz
noch nie, berichtet der «Tages-
Anzeiger». Mit der Überalterung
der Gesellschaft ist es offenbar
doch nicht so weit her. Nur eine
Frage bleibt offen: Ist Brunner
ein jung gebliebener Methusa-
lem oder ein schnell gealterter
Jungspund?Wir plädieren für
Ersteres. Schliesslich lassen sich
beim früheren SVP-Präsidenten
auch nach bald 23 Jahren kaum
Standschäden ausmachen.
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Zahlreiche Anzeigen
sind von den Sozial-
ämtern der grossen
undmittelgrossen
Städte eingereicht
worden. Im Bild ein
Amt der Stadt
Zürich. (31. 3. 2016)
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Initianten reichen die Konzernverantwortungs-Initiative ein. (2016)

DasKomitee der Initiative für
mehrKonzernverantwortung
macht der Politik einen
Vorschlag: Sie ziehen ihr
Begehren zurück, falls schnell
eine andere Lösung kommt.
Daniel Friedli

Wiemüssen Schweizer Konzerne
bei Geschäften im Ausland Ver-
antwortung übernehmen?Nächs-
te Woche beugt sich die Rechts-
kommission des Nationalrates
erneut über diese Frage, die ein
breites Bündnis aus Hilfswerken,
Umwelt- und Menschenrechts-
organisationen mit seiner Kon-
zernverantwortungsinitiative
aufgebracht hat. Und für die bür-
gerlichen Kritiker dieses Begeh-
rens stellt sich dabei primär eine
Frage: Sollen sie diese Initiative
einfach ablehnen odermit einem
indirektenGegenvorschlag gegen
sie antreten?
ImVorfeld der Sitzungmachen

die Initianten ihrenKritikern nun
ein konkretes Angebot: Ringt sich
das Parlament zu einem Gegen-
vorschlag durch, ziehen sie die
Initiative zurück – eine Volks-
abstimmungwürde damit entfal-
len. «Da die Menschenrechtsver-
letzungen auch durch Schweizer
Konzerne andauern, steht für uns
ein rasches Handeln im Vorder-

grund», sagt Dick Marty, Co-Prä-
sident des Initiativkomitees. Dar-
um sei man bereit, gewisse Kom-
promisse einzugehen, wenn es
dafür schneller vorwärtsgehe.
Ihre Bereitschaft zumRückzug

werden die Initianten den Par-
lamentariern am Montag auch
schriftlich mitteilen, wobei diese
aber an klare Bedingungen ge-
knüpft ist: Sie gilt für den Gegen-
vorschlag, der in den letzten
Wochenunter Führung derNatio-
nalräte Karl Vogler (cvp.) und
Hansueli Vogt (svp.) ausgearbei-
tet worden ist. Dieses Projekt
übernimmt Elemente der Initia-
tive in die Aktienrechtsreform,

lässt aber mehr Ausnahmen zu
und schwächt vor allem die Haf-
tungsregeln für Firmen stark ab.
Ausgangspunkt ist auch hier,

dass Firmen bei ihrenGeschäften
im Ausland einer erweiterten
Sorgfaltspflicht unterstellt wer-
den und über die Folgen ihres
Tuns für Umwelt undMenschen-
rechte berichtenmüssen. ImVer-
gleich zur Initiative wären davon
aber zahlreicheAusnahmenmög-
lich, zum Beispiel für grosse Fir-
menmit geringen Risiken. Diffe-
renziert wird auch die Haftungs-
frage gelöst. Die Initiative sieht
diesbezüglich vor, dass ein Kon-
zern auch für Schäden haftet, die

Tochter- oder andere von ihm
kontrollierte Unternehmen verur-
sachen – es sei denn, er kann be-
legen, dass er die nötige Sorgfalt
walten liess. Im Gegenvorschlag
wird nun klargemacht, dass sich
diese Haftung keinesfalls auf
Taten von Lieferanten erstreckt
und unter speziellen Umständen
auch Tochterfirmen ausgenom-
men sind. Zudem soll sie nur
für Schäden an Leib, Leben oder
Eigentum gelten. Unverändert
bleibt, dassHaftungsklagen in der
Schweiz eingereicht und nach
hiesigem Recht behandelt wer-
den, wobei aber die Verantwor-
tung für ausländische Konzern-
teile neu geklärt wird.
Ob Voglers Projekt Erfolg

hat, ist schwierig zu beurteilen.
Die grossenWirtschaftsdachver-
bände beklagen, dass auch dieser
Gegenvorschlag den Schweizer
Firmen immer noch Vorgaben
mache, die weit über jene in
anderen Ländern hinausgingen.
Umgekehrt gibt es in der Wirt-
schaft aber auch Stimmen, die
frohwären,wennmanmit einem
Gegenvorschlag eine heikle Ab-
stimmung vermeiden könnte.
Auch die Initianten selber trauen
der Sache noch nicht. Sie setzen
ihre Vorbereitungen für einenAb-
stimmungskampf jedenfalls der-
zeit noch unvermindert fort.

Dealumheikle Initiativemöglich

Zwischen 200und 300
Personenhaben letztes Jahr
vermutlich zuUnrecht
Sozialleistungen bezogen.
Fast dieHälfte stammt aus
demKanton Zürich.

LukasHäuptli

Es war 2003, als Christoph Blo-
cher den Kampfbegriff der
«Scheininvaliden» in die politi-
scheDebatte einführte. Von da an
kämpfte seine SVP von Jahr zu
Jahr unnachgiebiger gegen an-
gebliche oder tatsächliche Miss-
bräuche von Sozialhilfe und
Sozialversicherungsleistungen.
Es war deshalb kein Zufall,

dass in der SVP-Initiative zur Aus-
schaffung krimineller Ausländer
von 2007 auch stand: «Ausländer
verlieren ihr Aufenthaltsrecht,
wenn siemissbräuchlich Leistun-
gen der Sozialversicherungen
oder der Sozialhilfe bezogen
haben.» 2010 nahmendie Stimm-
berechtigten die Initiative an.
Späte Folge davon war, dass am
1. Oktober 2016 ein neuer Straf-
gesetzartikel in Kraft trat, mit
demder «unrechtmässige Bezug»
eben dieser Leistungen unter
Strafe gestellt wird.
Jetzt liegt eine erste Bilanz zu

diesem Gesetzesartikel vor, und
zwar in der polizeilichen Krimi-
nalstatistik, die das Bundesamt
für Statistik dieser Tage ver-
öffentlicht hat. Gemäss dieser
sind letztes Jahr in der Schweiz
206 Personen wegen mutmass-
lich unrechtsmässigem Bezug
von Sozialhilfe oder Sozialver-
sicherungsleistungen angezeigt
worden. 90 Anzeigen stammen
aus dem Kanton Zürich, 21 aus
dem Aargau, 20 aus dem Kanton
Genf und je 13 aus den Kantonen
Solothurn undWallis.Weiter geht
aus der Kriminalstatistik hervor,
dass 125 der Angezeigten Auslän-
der und 81 Schweizer waren.

Eigene Ermittler
Zahlreiche Strafanzeigen haben
die Sozialämter der grossen und
mittelgrossen Städte eingereicht,
wie eine Umfrage der «NZZ am
Sonntag» ergeben hat. Viele von
ihnen unterhalten mittlerweile
eigene Abteilungen, die mut-
massliche Sozialhilfemissbräu-

Sozialmissbrauch:Mehrals 200Anzeigen

che abklären. So erstattete die
Sozialbehörde der Stadt Bern
letztes Jahr 35 Anzeigen, diejeni-
gen in Zürich 22, in Solothurn 5
sowie in St. Gallen, Schaffhausen
und Thun je 3.
In Tat undWahrheit dürfte die

Zahl dermutmasslichen Fälle von
Sozialmissbrauch noch höher
sein, und zwar aus zwei Gründen.
Erstens: In der polizeilichen Kri-
minalstatistik sind nur diejenigen
Strafanzeigen erfasst, die bei der
Polizei eingereicht werden. Ver-
schiedene Sozialämter, IV-Stellen
und Ausgleichskassen erstatten
allerdings direkt bei den Staats-
anwaltschaften Anzeige.
Zweitens: Vor allem kantonale

IV-Stellen und Ausgleichskassen
reichen bei einem Verdacht auf
Sozialmissbrauch zwar Straf-
anzeige ein, verzichten aber dar-
auf, in der Anzeige einen Straf-
gesetzartikel aufzuführen. «Die
Frage, welcher Tatbestand erfüllt
ist, obliegt nicht den Sozialver-
sicherungsträgern, sondern ein-
zig den Strafbehörden», sagt

Andreas Dummermuth, Präsi-
dent der Konferenz der kantona-
len Ausgleichskassen.
Es ist nämlich möglich, dass

die Angezeigten nicht nur wegen
unrechtmässigem Bezug von
Sozialleistungen belangtwerden,
sondern auchwegen anderen Tat-
beständen, etwa wegen Betrug.
Das ist strafrechtlich gewisser-
massen der grössere Bruder; auf
das Delikt stehen Freiheitsstrafen
von bis zu fünf Jahren, auf den
unrechtmässigen Bezug lediglich
Bussen, Geldstrafen und Frei-
heitsstrafen von bis zu einem
Jahr. Allerdings müssen die
Staatsanwaltschaften beim Be-
trug beweisen, dass der Beschul-
digte «arglistig» vorgegangen ist.

Keine Ausschaffungen
Wie viele der letztes Jahr ange-
zeigten Personen verurteilt wor-
den sind, ist noch nicht bekannt.
Die entsprechende Statistik des
Bundesamts für Statistik wird
erst im nächsten Juni veröffent-
licht. In den wenigen Fällen, die

bereits entschieden und öffent-
lich bekannt wurden, hatten die
Staatsanwaltschaften die Be-
schuldigten per Strafbefehl zu
einer bedingten Geldstrafe oder
zu einer Busse verurteilt. Von
einer automatischen Ausschaf-
fung der Verurteilten sahen die
Behörden dagegen ab – obwohl
die Ausschaffungsinitiative das
fordert. Der Verzicht auf eineAus-
schaffung ist möglich wegen der
Härtefall-Klausel, welche Bun-
desrat und Parlament bei der Um-
setzung der Initiative einführten.
Die 200 bis 300 Strafanzeigen

wegen Sozialmissbrauchs neh-
men sich im Vergleich zur Ge-
samtzahl der Bezüger von Sozial-
hilfe und Sozialversicherungs-
leistungen übrigens bescheiden
aus. Ende 2016 betrug die Zahl
der Sozialhilfeempfänger in der
Schweiz nämlich rund 270000,
diejenige der IV-Rentner
220000. Das ergäbe einen Anteil
dermutmasslichenMissbrauchs-
fälle an allen Fällen von deutlich
unter einem Prozent.

sammlung. Kaum jemand zweifelt mehr dar-
an, dass das Referendumzustande kommt. Ob
dann die Abstimmung gewonnen wird, steht
auf einem anderen Blatt. Etwas bewegt hat
Sibylle Berg auf jeden Fall. «Sie hat eine sehr
pointierte Art, um Unruhe zu stiften», sagt
die Stuttgarter Dokumentarfilmerin Wiltrud
Baier. Und schiebt nach: «Die Schweiz kann
froh um sie sein.»
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